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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtliche Festsetzun-
gen und örtliche Bauvorschriften: 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.07.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 221) 

▪ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.06.2023 (GBl. S. 
170) 

▪ Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231) 

 
 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

1.1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

1.1.1.1 Im allgemeinen Wohngebiet WA sind von den in § 4 Abs. 2 Nr. 2 aufgeführten Nut-
zungen Läden sowie Schank- und Speisewirtschaften nicht zulässig. 

1.1.1.2 Im allgemeinen Wohngebiet WA sind von den in § 4 Abs. 3 aufgeführten die Ausnah-
men Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht zulässig. 

1.1.2 Sondergebiet „SO Schulcampus und Wohnen“ (§ 11 BauNVO) 

Das Sondergebiet „SO Schulcampus und Wohnen“ dient der Unterbringung eines 
Schulcampus für medizinische Assistenzberufe sowie weiterer gesundheitsbezoge-
ner Nutzungen, sowie der Unterbringung von Wohnungen. Zulässig sind: 

▪ Gebäude sowie Tagungs-, Schulungs- und Veranstaltungsräume einer Schule für 
medizinische Assistenzberufe oder andere gesundheitsbezogene Zwecke; 

▪ Räume für freie Berufe und Dienstleistungen des Gesundheitswesens (z. B. Arzt-
praxis, Physiotherapie, Massage, Fußpflege, Ergotherapie); 

▪ der festgesetzten Hauptnutzung des Sondergebietes „SO Schulcampus und 
Wohnen“ dienende Funktions- und Nebenräume (z. B. Verwaltungs-, Betreiber-, 
Personal-, Sanitär- und Technikräume, Küche, Kantine/Cafeteria, Café); 

▪ Nebenanlagen und Stellplätze; 
▪ Wohnungen, die der Hauptnutzung des Sondergebiets „SO Schulcampus und 

Wohnen“ in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. Dabei darf die Ge-
schossfläche im Sinne des § 20 BauNVO für Wohnungen in der Summe 49% der 
gesamten Bruttogeschossfläche des Sondergebiets nicht überschreiten. Insge-
samt dürfen dabei maximal 30 % der gesamten Bruttogeschossfläche des Son-
dergebiets für sonstigen Wohnungen verwendet werden. Die übrigen Wohnflä-
chen sind für Lernende und Lehrende der Akademie für Gesundheitsberufe vor-
zuhalten. Wohnungen sind im Erdgeschoss nicht zulässig. 
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1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist den Nutzungsschablonen in der Planzeichnung 
zu entnehmen und wird bestimmt durch den angegebenen Wert der 

▪ Zahl der Vollgeschosse, 
▪ Grundflächenzahl (GRZ), 
▪ Geschossflächenzahl (GFZ), 
▪ Höhe der baulichen Anlagen (GH). 

1.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) 

1.3.1 Als oberer Bezugspunkt der Gebäudehöhe (GH) gilt der höchste Punkt der Dachflä-
che. Die maximal zulässigen Gebäudehöhen (GH) werden im Plangebiet auf Meter 
über Normalnull (m ü. NN) bezogen. 

1.3.2 Die Aufständerung von Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen, darf ma-
ximal 1,5 m betragen. Technisch bedingte Anlagen (wie z. B. Aufzugsüberfahrten, 
Lüftungen, Wärmepumpen usw.) dürfen die realisierte Gebäudehöhe um bis zu 3,0 m 
überschreiten, wenn sie von der äußersten Dachkante mindestens 2,0 m zurückver-
setzt sind. 

1.4 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

1.4.1 Im allgemeinen Wohngebiet WA gilt die offene Bauweise. 

1.4.2 Im Sondergebiet „SO Schulcampus und Wohnen“ gilt als abweichende Bauweise die 
offene Bauweise, wobei auch Gebäudelängen über 50,0 m zulässig sind, sowie die 
einseitige Grenzbebauung. 

1.5 Garagen, Carports, Tiefgaragen und Stellplätze 
(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO) 

1.5.1 Oberirdische Garagen, Carports sowie mit PV-Anlagen überdachte Stellplätze sind 
unzulässig. 

1.5.2 Oberirdische Kfz-Stellplätze sind auch außerhalb des Baufensters zulässig. 

1.5.3 Tiefgaragen sind in allen Baugebieten auch außerhalb der Baufenster zulässig. 

1.5.4 Offene Fahrrad-Stellplätze sind in allen Baugebieten auch außerhalb der Baufenster 
zulässig. 

1.6 Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO) 

1.6.1 Hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenanlagen sind nur innerhalb der überbau-
baren Grundstücksfläche (Baufenster) zulässig. 

1.6.2 Nebenanlagen im Sinne des § 14 (2) BauNVO sind in allen Baugebieten zulässig. 

Hinweis: 
Für bauliche Anlagen an der Grundstücksgrenze gelten die Höhen-, Flächen- und 
Längenbeschränkungen nach § 6 LBO. 

1.7 Flächen für Wald (§ 9 (1) Nr. 18b BauGB) 

Die Flächen sind niederwaldartig zu bewirtschaften, die Bestockung ist zu erhalten. 
Der Waldbereich soll abgestuft und entsprechend gepflegt werden. Die niederwald-
artige Bewirtschaftung ist über eine Baulast zu regeln. 
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1.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

1.8.1 Wege-, Hof- und Stellplatzflächen sowie deren Zufahrten sind zur Versickerung des 
nicht schädlich verunreinigten Regenwassers in einer wasserdurchlässigen Bauweise 
(z. B. Rasenwaben, Schotterrasen, wassergebundene Decke, begrüntes Rasenpflas-
ter, Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässigen Fugen, Steinpflaster 
im Sandbett) auszuführen und nach Möglichkeit durch eine entsprechende Neigung 
(ggf. offene Rinne) an die angrenzenden Grünflächen anzuschließen. 

1.8.2 Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Außenbauteile sind im Bebauungsplangebiet nur zu-
lässig, wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind. Eine Kontami-
nation des Bodens oder des Gewässers, in das anfallendes Oberflächenwasser ein-
geleitet wird, ist dauerhaft auszuschließen. 

1.8.3 Die oberste Dachfläche aller Gebäude im Plangebiet ist auf mindestens 60 % der 
Fläche extensiv zu begrünen. Sonstige Dachflächen sind ebenfalls extensiv zu be-
grünen, sofern sie nicht als Terrassen oder Wegeflächen genutzt werden. Eine durch-
wurzelbare Gesamtschichtdicke von mindestens 10 cm ist vorzusehen. Eine Kombi-
nation mit Anlagen zur Energieerzeugung oder -einsparung ist zulässig. 

1.8.4 Tiefgaragen sind mit einer Substratschicht von mindestens 50 cm zu überdecken und 
intensiv zu begrünen. Bei Baumpflanzungen ist eine mindestens 1,0 m mächtige Sub-
stratschicht erforderlich. Die Abmessung eines Baumquartiers soll mindestens 1,8 m 
x 1,8 m betragen. Die begrünte Tiefgaragenfläche muss mindestens 60% der Tiefga-
ragenfläche, die nicht von Hauptgebäuden überbaut ist, betragen. 

1.8.5 Einfriedungen müssen zum Boden einen Abstand von mindestens 20 cm einhalten 
oder bodennah durchlässig für Kleintiere sein. 

1.9 Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 (1) Nr. 25a BauGB) 

1.9.1 Pro angefangener 400 m² nicht als Wald festgesetzter Grundstücksfläche sind min-
destens ein standortgerechter, heimischer und hochstämmiger Laubbaum (1. oder 2. 
Ordnung) und zwei standortheimische Sträucher, gemäß Pflanzliste im Anhang, zu 
pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

Hinweis: 

Eine Ergänzung der geschützten Lindenallee im Plangebiet mit standortgerechten, 
heimischen und hochstämmigen Lindenarten (1. Oder 2. Ordnung) gemäß Pflanzliste 
im Anhang wird empfohlen. 

1.9.2 Ebenerdige Kfz-Stellplätze sind mit Bäumen (gemäß Pflanzliste im Anhang) zu über-
stellen, mindestens 1 Baum je angefangene 10 Stellplätze. Pro Baum ist ein Baum-
quartier von mindestens 3 x 2 m und 12 m³ frei durchwurzelbarem Raum vorzusehen. 
Diese Bäume werden auf das allgemeine Pflanzgebot für Grundstücksflächen nach 
1.9.1 angerechnet. Bei Stellplatzflächen, die der Solarpflicht unterliegen, können die 
anzupflanzenden Bäume auch außerhalb der Stellplatzfläche angeordnet werden. 

1.9.3 Die Anpflanzungen sind spätestens ein Jahr nach Baufertigstellung (Schlussab-
nahme) durchzuführen. Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu schützen und 
bei Abgang oder Fällung durch Neupflanzungen einer vergleichbaren Art gemäß der 
Pflanzliste zu ersetzen. Geeignete Gehölzarten enthält die beigefügte Pflanzliste. 

1.9.4 Die in der Planzeichnung mit einem Pflanzerhalt gekennzeichneten Bäume sind dau-
erhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 
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Hinweis: 

Im Hinblick auf die Bäume im Plangebiet und die westlich der Bergstraße vorhandene 
Lindenallee (geschützter Grünbestand) sind zur Vermeidung von Schäden an Wur-
zeln und Stämmen die Vorgaben der DIN 18920 (Baum- und Wurzelschutz im An-
hang) zu beachten. 
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2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.06.2023 (GBl. S. 
170) 

▪ Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231) 

 
 

2.1 Dächer (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1.1 Die Dächer sind mit einer Dachneigung zwischen 0° und 10° herzustellen und exten-
siv zu begrünen. Glänzende und spiegelnde Materialien sowie Wellfaserzement und 
offene Bitumenbahnen sind für die Dacheindeckung nicht zulässig. 

2.1.2 Dachaufbauten, die der Energiegewinnung dienen, sind zulässig. Sie sind aus blend-
freiem Material herzustellen. 

Hinweis: 
Es wird empfohlen die Materialien und die Farben der Gebäude so zu wählen, dass 
eine Aufheizung der Gebäude weitgehend vermieden wird (z. B. helle Farben). 

2.2 Werbeanlagen (§ 74 (1) Nr. 2 LBO) 

2.2.1 Im Sondergebiet „SO Schulcampus und Wohnen“ sind Werbeanlagen an Gebäuden 
bis zu einer Größe von jeweils 10 m² zulässig. In der Summe dürfen sie jedoch 10 % 
der jeweiligen Fassadenfläche nicht überschreiten. Werbeanlagen an Gebäuden dür-
fen die tatsächliche Gebäudehöhe nicht überschreiten. 

2.2.2 Im Sondergebiet „SO Schulcampus und Wohnen“ dürfen freistehende Werbeanlagen 
(z. B. Pylon oder Fahne) eine Höhe von 8 m gemessen ab Straßenoberkante nicht 
überschreiten. Die Ansichtsfläche einer Seite der Werbeanlage darf maximal 6 m² 
betragen. 

2.2.3 Im Sondergebiet „SO Schulcampus und Wohnen“ sind Werbeanlagen auf Dächern, 
mobile Werbeanlagen und Werbeanlagen mit wechselndem oder grellem Licht bezie-
hungsweise fluoreszierenden Farben unzulässig. 

2.3 Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.3.1 Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind gärtnerisch als Vegetationsflä-
che zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten. 

Hinweis: 
Flächenabdeckungen mit Schotter/ Kies zur Gestaltung der Gartenflächen (z. B. 
Schottergärten) sind gemäß § 9 Abs. 1 LBO und § 21a S. 2 LNatSchG nicht zulässig. 

2.3.2 Nebenflächen wie Mülltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind dauerhaft ge-
genüber dem Straßenraum und anderen öffentlichen Räumen abzuschirmen und ge-
gen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Anlagen zur Abschirmung sind – 
sofern es sich bei diesen nicht bereits um Gehölze (Hecken) handelt – zu begrünen 
(Kletterpflanzen oder Spalierbäume). 
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2.4 Einfriedungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

4.1 Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen dürfen, bezogen auf die 
nächstgelegene Fahrbahn- bzw. Gehwegoberkante, eine Höhe von 0,8 m nicht über-
schreiten. 

4.2 Maschendraht-, Draht- und Stabgitterzäune sind nur mit einer Heckenhinterpflanzung 
zulässig. 

4.3 Stacheldraht und Kunststoff sind als Materialien für Einfriedungen nicht zulässig. 

2.5 Außenantennen (§ 74 (1) Nr. 4 LBO) 

Außenantennen und/oder Parabolanlagen sind an einem Standort am Gebäude zu 
konzentrieren. 

2.6 Anlagen zum Sammeln und Rückhalten von Niederschlagswasser 
(§ 74 (3) Nr. 2 LBO) 

Zur Rückhaltung des anfallenden Regenwassers sind auf dem Baugrundstück Re-
tentionsdächer, Retentionsmulden bzw. Retentionszisternen herzustellen. Die Re-
tentionsanlagen sind über eine Drosselung an die öffentlichen Entwässerungsanla-
gen anzuschließen. 

Alternativ kann das unverschmutzte Niederschlagswasser breitflächig auf dem 
Grundstück über eine bewachsene Bodenschicht versickert werden, sofern die Ver-
sickerungsfähigkeit des Bodens durch eine gutachterliche Stellungnahme nachge-
wiesen wird und die Flächen nicht durch Altlasten vorbelastet sind. Wenn die Herstel-
lung einer bewachsenen Bodenschicht nicht möglich ist, sind für die direkte Versicke-
rung des Regenwassers in den Untergrund Regenrigolen mit vorgeschaltetem Sedi-
mentationsfilter einzubauen. 
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3 NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME 

3.1 Geschützter Grünbestand 

Westlich und z.T. innerhalb des Plangebiets liegt die "Lindenallee an der Bergsee-
straße nördl. Teil von der Schneckenhalde bis zum Wald“, die als geschützter Grün-
bestand gemäß § 29 (1) BNatSchG verbindlich festgesetzt und damit geschützt ist. 
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3.2 Heilquellenschutzgebiet 

Auf die Lage des Plangebiets innerhalb des fachtechnisch abgegrenzten Heilquellen-
schutzgebiets Bad Säckingen (qualitative Schutzzone III und quantitative Schutzzone 
B/l) und auf die im Entwurf befindlichen Regelungen der Rechtsverordnung wird hin-
gewiesen. Eingriffe in das Rotliegende und in das Kristallin sind nur dann zulässig, 
wenn der Nachweis der Nichtgefährdung des Grundwasserhaushalts (Neubildungs-
rate, Wasserstände, Druckpotential) und Grundwasserbeschaffenheit des tiefen 
Grundwassers erbracht ist und wenn eine Verunreinigung des Grundwassers oder 
eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften nicht zu besorgen ist. 

 

 

 

4 HINWEISE 

4.1 Sichtfelder an Grundstückszufahrten 

Der private Grundstückseigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass im Bereich von 
Grundstückseinfahrten eine ausreichend Ein- und Ausfahrtssicht gewährleistet wird. 
Beeinträchtigungen beispielsweise durch Bepflanzungen über 0,80 m sind auszu-
schließen. 

4.2 Artenschutz 

Reptilien 

Zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen der Mauereidechsen müs-
sen Schutzmaßnahmen in Form von Abfangaktionen, Aufstellen von Zäunen, Ro-
dungsfristen und Fristen bei der Entfernung oberflächlich vorhandener Habitatstruk-
turen eingehalten werden. Detaillierte Informationen sind dem Bericht zum Arten-
schutz zu entnehmen. 

Vögel 

Die Rodung von Gehölzen ist auf ein Minimum zu reduzieren. Die Rodung von Ge-
hölzen darf ausschließlich außerhalb der Brutperiode der Avifauna stattfinden (d. h. 
im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar eines jeden Jahres). Ist die Ein-
haltung des Zeitfensters ggf. aus baulogistischen Gründen schwierig, könnten die Ge-
hölze ggf. auch in den Sommermonaten gerodet werden. In diesem Fall sind die Ge-
hölze vor einer Rodung jedoch zwingend von einer qualifizierten Fachkraft auf Nester 
/ Besatz zu überprüfen. Sind keine Nester vorzufinden, könnte die Rodung durch die 
Fachkraft freigegeben werden. Sollten Nester vorgefunden werden, sind die Ro-
dungsarbeiten entsprechend auf das Ende der Brutperiode zu verschieben. 

Vor Abrissarbeiten am Bestandsgebäude muss sichergestellt sein, dass kein Vogel 
im Dachbereich nistet. Die Bauarbeiten sollten daher ebenfalls außerhalb der Brutpe-
riode der Avifauna (d. h. im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar eines 
jeden Jahres) durchgeführt werden. Ist die Einhaltung des Zeitfensters ggf. aus bau-
logistischen Gründen schwierig, muss durch entsprechende Entwertungsmaßnah-
men in den Wintermonaten sichergestellt werden, dass sich dort keine potenziellen 
Nistmöglichkeiten mehr für die Vogelfauna befinden. Sind keine Nester vorzufinden, 
kann der Gebäudeabriss durch eine Fachkraft freigegeben werden. Sollten Nester 
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vorgefunden werden, sind die Arbeiten entsprechend auf das Ende der Brutperiode 
zu verschieben. 

Es wird empfohlen an den neuen Gebäuden Nisthilfen für Sperlinge und Schwalben 
(z.B. Sperlingskoloniehaus 1ST, Schwegler) anzubringen (siehe artenschutz-am-
haus.de). 

Fledermäuse 

Die Bauarbeiten sind ausschließlich tagsüber auszuführen, da sich die Fledermäuse 
dann in der Ruhephase befinden und somit Flugkorridore während der Jagdphase 
nicht beeinträchtigt werden. Nächtliche Ausleuchtungen der Baustelle sind zu unter-
lassen. 

Dauer-Beleuchtungen an den geplanten Gebäuden, insbesondere in Richtung der 
Gehölze und von Einzelbäumen sowie der Bergseestraße und des Schöpfebachwegs 
sind zu unterlassen, da so eine Störung der Fledermäuse während der Jagd bzw. 
während des Transferfluges in die Jagdgebiete vermieden werden kann. 

Weitere nächtliche Beleuchtungen sollten, wenn möglich, vermieden oder müssen 
fledermausfreundlich gestaltet werden (Anbringung der Beleuchtung nur dort wo un-
bedingt notwendig; Verwendung von „Fledermausleuchten“ mit einem Lichtspektrum 
um 590 nm, ohne UV-Anteil). Evtl. ist ein adaptives Beleuchtungskonzept mit Bewe-
gungsmeldern umsetzbar. Die Leuchtkörper sind ausschließlich im oberen Gebäu-
debereich an der Außenfassade anzubringen, wobei der Lichtkegel nach unten zei-
gen muss). 

Der Abbruch der Gebäude sowie die Rodung von Gehölzen muss innerhalb der Win-
termonate durchgeführt werden (Zeitraum: Anfang November bis Ende Februar). Da 
Überwinterungen im Dachbereich der Gebäude sowie in Gehölzen nicht zu 100% 
ausgeschlossen werden können, ist eine Umweltbaubegleitung bei den Abbruch- und 
Rodungsarbeiten einzusetzen. Die weiteren Maßnahmen werden weiter folgend be-
schrieben.  

Zur Vermeidung weiterer Verbotstatbestände sind die folgenden Maßnahmen der 
Umweltbaubegleitung einzuhalten: 

▪ Die Türen und Fenster der derzeit einfliegbaren Räume sollten vor Winterbeginn 
verschlossen werden, damit eventuell in diese Räume einfliegende Fledermäuse 
keinen weiteren Zugang in frostgeschützte Bereiche erhalten.  

▪ Alle Strukturen der Gebäudefassade und Dachbereiche sowie der zu rodenden 
Gehölze müssen vor dem Abriss bzw. Rodung auf hier ggf. überwinternde Fleder-
mäuse untersucht werden. Dies muss durch Ausleuchten der Strukturen sowie 
dem ggf. nötigen Einsatz einer Endoskopkamera erfolgen. Dies betrifft derzeit ver-
mutlich nur die Dachbereiche der Bauwerke.  

▪ Falls eine schonende und manuelle Entfernung der Dachbereiche erfolgt, sowie 
bei Rodung der Gehölze muss die ausführende Firma auf die Möglichkeit über-
winternder Fledermäuse aufmerksam gemacht werden. Falls Fledermäuse ge-
sichtet werden, müssen die Arbeiten umgehend eingestellt und die qualifizierte 
Umweltbaubegleitung ist zu artgerechten Bergung der Tiere heranzuziehen. 

▪ Im Plangebiet sind 3 Fledermaus-Sommer-Tagesschlafquartierkästen und (pro-
phylaktisch) 1 Ganzjahres-Quartierkästen fachgerecht anzubringen. Alternativ 
können – unter Beratung durch einen Fledermausspezialisten – bereits in die ge-
planten Gebäude Spalten- und Höhlenquartiere im Dach und/oder der Hausfas-
sade integriert werden (Siehe artenschutz-am-haus.de). 
 

Die Anbringung der Kästen und die Nutzung sollten begleitet und dokumentiert 
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werden. Eine frühe Ausbringung der Kästen im Umfeld erhöht die Wahrscheinlichkeit 
der Annahme durch Fledermäuse. Aufhängung, Kontrolle und Reinigung sind Auf-
gabe des Auftraggebers bzw. eines vom Auftraggeber beauftragten Subunterneh-
mers oder Naturschutzverbands. Die Kästen sollten Katzen- und Mardersicher in ei-
ner Höhe von mindestens 4 m, an tagsüber, zumindest zeitweise besonnten Stellen, 
aufliegend, so dass sie im Wind nicht wackeln, angebracht werden. Es sollte zudem 
auf einen hindernisfreien Zugang geachtet werden, der Standort sollte ebenfalls mit 
möglichst wenig Lichtverschmutzung behaftet sein. Die Kästen müssen an den grö-
ßeren Bäumen in den Waldbereichen angrenzend zum Plangebiet aufgehängt wer-
den. 

4.3 Kollisionsschutz für Vögel bei Glasflächen 

Zu Vogelkollisionen an Glasflächen kommt es aufgrund der Transparenz, der Spie-
gelung oder der nächtlichen Beleuchtung. Auf die Empfehlungen folgender Broschüre 
wird hingewiesen: H. Schmid, W. Doppler, D. Heynen & M. Rössler (2012): Vogel-
freundliches Bauen mit Glas und Licht. 2. überarbeitete Auflage. Schweizerische Vo-
gelwarte Sempach. 

4.4 Beleuchtung 

Gemäß § 41a Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz der Insektenvielfalt (Änderungsge-
setz zum BNatSchG gültig ab dem 01.03.2022) sind neu zu errichtende Beleuchtun-
gen technisch und konstruktiv so anzubringen, mit Leuchtmitteln zu versehen und so 
zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wild lebender Arten vor nachteiligen Auswir-
kungen durch Lichtimmissionen geschützt sind. 

4.5 Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde um-
gehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Ke-
ramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. 
auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der An-
zeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde 
oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 - Archäologische Denkmalpflege 
(E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf 
die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird hingewiesen. Bei der 
Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristi-
gen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

4.6 Geotechnik 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen (z.B. zum ge-
nauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Grün-
dungshorizonts, zum Grundwasser etc.) wird geotechnische Beratung durch ein pri-
vates Ingenieurbüro empfohlen. 
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4.7 Bodenschutz 

Soll für ein Bauvorhaben auf einer nicht versiegelten, nicht baulich veränderten oder 
unbebauten Fläche von mehr als 0,5 Hektar auf den Boden eingewirkt werden, hat 
der Vorhabenträger für die Planung und Ausführung des Vorhabens zur Gewährleis-
tung eines sparsamen, schonenden und haushälterischen Umgangs mit dem Boden 
ein Bodenschutzkonzept zu erstellen. Die zuständige Bodenschutz- und Altlastenbe-
hörde kann verlangen, dass die Umsetzung des Bodenschutzkonzeptes durch den 
Vorhabenträger während der Ausführung eines Bauvorhabens auf einer Fläche von 
mehr als 1,0 Hektar von einer von ihm zu bestellenden fachkundigen bodenkundli-
chen Baubegleitung überwacht wird. 

Allgemeine Bestimmungen 

▪ Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abge-
schoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. 
Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflä-
chen ist nicht zulässig. 

▪ Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

▪ Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

▪ Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z. B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Ur-
geländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die Auf-
füllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

▪ Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu gestal-
ten. 

▪ Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- bzw. 
Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden. 

▪ Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen wer-
den können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

▪ Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwen-
den (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwert-
bar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

▪ Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m 
hoch locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet 
ist. 

▪ Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auf-
lockerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versicke-
rung von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

▪ Die Auftragshöhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grünanlagen 
und 30 cm bei Grabeland nicht überschreiten. 

Erdmassenausgleich 

Im Sinne einer Abfallvermeidung und -Verwertung sowie im Sinne des Boden- und 
Klimaschutzes soll im Planungsgebiet gern. § 3 (3) LKreiWiG ein Erdmassenaus-
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gleich erfolgen (zum Beispiel durch Geländemodellierung, Höherlegung der Erschlie-
ßungsstraßen), wobei der Baugrubenaushub vorrangig auf den Grundstücken ver-
bleiben und darauf wieder eingebaut werden soll, soweit Dritte dadurch nicht beein-
trächtigt werden. 

Die Vorteile eines Erdmassenausgleichs vor Ort sind: 

▪ mehr Gefälle bei der Kanalisation, 
▪ erhöhter Schutz bei Starkregen, 
▪ Klimaschutz durch Vermeidung von Transporten, 
▪ Verwertung statt Entsorgung und Kostenersparnis durch Wegfall der Ab- 

fuhr/Entsorgung. 
 
Für den Fall, dass ein Erdmassenausgleich nicht möglich sein sollte, sollten die 
Gründe hierfür in der Begründung zum Bebauungsplan bzw. im Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan dargelegt werden. 

Sofern ein Erdmassenausgleich im Bereich des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans nicht möglich ist, sind überschüssige Erdmassen anderweitig zu verwerten. 
Diesbezüglich soll die Gemeinde selbst Maßnahmen ermitteln, wie z. B. die Verwer-
tung für 

▪ Lärmschutzmaßnahmen, 
▪ Dämme von Verkehrswegen, 
▪ Beseitigung von Landschaftsschäden, etc. 
 
Unbelasteter Erdaushub kann für Bodenverbesserungen, für Rekultivierungsmaß-
nahmen oder anderen Baumaßnahmen verwendet werden, soweit dies technisch 
möglich, wirtschaftlich zumutbar und rechtlich zulässig ist. 

Erst nach gründlicher Prüfung einer sinnvollen Verwertung des Materials kann eine 
Entsorgung auf einer Erdaushubdeponie als letzte Möglichkeit in Frage kommen. 
Hierbei gilt zu beachten, dass die Erdaushubdeponien über begrenzte Verfüllmengen 
verfügen und wertvolles Deponievolumen nicht durch unbelastetes und bautechnisch 
weiterhin nutzbares Bodenmaterial erschöpft werden sollte. Insbesondere Kies kann 
im Regelfall als Rohstoff weitere Verwendung finden. Für Oberboden ist die Verwer-
tung in Rekultivierungsmaßnahmen zu prüfen. 

Auf die Möglichkeit, auf der Grundlage des § 74 (3) Ziffer 1 LBO durch örtliche Bau-
vorschriften zu bestimmen, dass die Höhenlage der Grundstücke erhalten oder ver-
ändert wird, um überschüssigen Bodenaushub zu vermeiden, wird in diesem Zusam-
menhang hingewiesen. 

4.8 Altlasten 

Im Bodenschutzkataster sind zwei Eintragungen mit der Einstufung „A nach Sanie-
rung“ innerhalb des Plangebiets vorzufinden: der historische Altstandort Hammerwerk 
(mittelalterliche Eisenverhüttung) und der Altstandort der ehemaligen Textilfirma En-
gel GmbH. Die Flächen sind aus dem Altlastmanagement entlassen und es sind 
grundsätzlich keine weiteren Maßnahmen notwendig. Aufgrund der langjährigen ge-
werblichen Nutzung wird jedoch darauf hingewiesen, dass kleinräumige Verunreini-
gungen vorhanden sein können und bei Erdarbeiten auf geruchlich und/oder farblich 
auffälliges Erdreich zu achten ist; solches Erdmaterial muss separiert und untersucht 
werden. 
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4.9 Maßnahmen zur Klimaanpassung 

Der Fachbereich Umwelt und Energie der Stadt Bad Säckingen empfiehlt beim Bau 
der Gebäude helle und hitzeresistente Baumaterialien zu verwenden. 

 

 

 

Bad Säckingen, den  
 
 
 
Alexander Guhl 
Bürgermeister Planverfasser 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Planes 
sowie der zugehörigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen und der örtlichen Bauvorschrif-
ten mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
des Gemeinderates der Stadt Bad Säckingen 
übereinstimmen. 
 
 
Bad Säckingen, den  
 
 
 
Alexander Guhl 
Bürgermeister  
 

 Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbe-
schluss gem. § 10 (3) BauGB öffentlich be-
kannt gemacht worden ist. Tag der Bekannt-
machung und somit Tag des Inkrafttretens 
ist der _________.  
 
 
 
Bad Säckingen, den  
 
 
 
Alexander Guhl 
Bürgermeister 
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5 ANHANG 

Pflanzliste: Bäume und Sträucher 

Zulässig sind standortgerechte, in Bad Säckingen heimische, landschaftstypische 
Laub- oder Obstbaumarten sowie Straucharten aus dem Herkunftsgebiet 7 (Quelle: 
Gebietsheimische Gehölze in Baden-Württemberg, LfU 2002). Da das Plangebiet im 
Grenzbereich der beiden Naturräume „Schwarzwald“ und „Hochrhein“ liegt, können 
heimische Bäume und Sträucher aus beiden Naturräumen gepflanzt werden. 

Für Bäume bzw. Sträucher, die nicht auf gewachsenem Boden gepflanzt werden, 
sondern auf der Tiefgarage, ist eine ausreichende Standsicherheit zu gewährleisten. 
Tiefgaragen sind mit einer Substratschicht von mindestens 50 cm zu überdecken und 
intensiv zu begrünen. Bei Baumpflanzungen ist eine mindestens 1,0 m mächtige Sub-
stratschicht erforderlich. Die Abmessung eines Baumquartiers soll mindestens 1,8 m 
x 1,8 m betragen. 

Das Wurzelraumvolumen je Baum muss mind. 40 m³ und die Wurzelraumdicke mind. 
80 cm betragen (bei Kleinbäumen bzw. Großsträuchern genügen 60-70 cm Wurzel-
raumdicke). Die für Tiefgaragen geeigneten Baum- und Straucharten sind nachfol-
gend fett hervorgehoben. 

Laubbäume 

Acer platanoides Spitz-Ahorn 

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 

Carpinus betulus Hainbuche 

Fagus sylvatica Rotbuche 

Quercus petraea Trauben-Eiche 

Quercus robur Stiel-Eiche 

Sorbus aria  Echte Mehlbeere 

Sorbus aucuparia Vogelbeere 

Sorbus torminalis Elsbeere 

Tilia cordata Winterlinde 

Tilia platyphyllos Sommerlinde 

Ulmus glabra Berg-Ulme 

 
Obstbäume 

Die unten aufgelisteten heimischen Obstbaumsorten, die von der Beratungsstelle für 
Obst- und Gartenbau des Landratsamtes Waldshut empfohlen werden. 

Die Bäume sollten hochstämmig sein und einen Stammumfang von mind. 16 cm zum 
Pflanzzeitpunkt aufweisen. 

Äpfel:  Berlepsch, Brettacher, Boskoop, Bittenfelder, Bohnapfel, Berner 
Rosen, Blumberger Langstiel, Danziger Kantapfel, Florina, Graf-
ensteiner, Grahams Jubiläumsapfel, Jakob Lebel, Jakob Fischer 
Früh, Kardinal Bea, Leipferdinger, Lausitzer Nelkenapfel, Maun-
zenapfel, Ontario, Remo, Rote Sternrenette, Rinkel, Sir Prize, Son-
nenwirtsapfel, Tränkle Sämling, Winterrambour, Witshire, Rewena 
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Birnen:  Bayerische Würzbirne, Schweizer Wasserbirne, Gelbmöstler 

Bayerische Weinbirne, Alexander Lucas 
 

Kirschen:  Dollenseppler, Langstieler, Johanna 
 

Zwetschgen:  Bühler, Hauszwetsche, Mirabelle v. Nancy, Zibarten, Wagenstäd-
ter Schnapspflaume 

 
Walnuss:  Sämling Nr. 26, Nr. 139, Nr. 1247, Weinsberg 1 

 

Sträucher 

Acer campestre Feld-Ahorn 

Alnus glutinosa Schwarz-Erle 

Carpinus betulus Hainbuche 

Cornus sanguinea Hartriegel 

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel 

Crataegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn 

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn 

Euonymus europaeus Gewöhnliches Pfaffenhütchen 

Frangula alnus Faulbaum 

Quercus petraea Trauben-Eiche 

Quercus robur Stiel-Eiche 

Rosa canina Echte Hunds-Rose 

Salix caprea Sal-Weide 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa Trauben-Holunder 

Sorbus aria Echte Mehlbeere 

Sorbus aucuparia Vogelbeere 

Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 
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Baum- und Wurzelschutz 
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